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Vorab per E -Mail
Herr Stefan Wehrmeyer
████████████████████
███████
█████

GZ:  WA 23-FR 6180-2020/0004 (Bitte stets angeben) 20.07.2020

Ihr Antrag vom 11.07.2020

Sehr geehrter Herr Wehrmeyer,

mit E-Mail vom 11.07.2020 haben Sie gegenüber derBundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (im Folgenden: BaFin) einen Antrag gemäß § 1 
Informationsfreiheitsgesetz (im Folgenden: IFG) auf Übersendung „aller 
Kommunikation mit Personen der Wirecard AG bezüglich Short-Attacken 
aus den Jahren 2016-2019“ gestellt, dessen Empfang ich Ihnen hiermit be-
stätige.

Ihr Antrag auf Zusendung von Unterlagen wird hier unter dem Geschäfts-
zeichen

WA 23 -FR 6180-2020/0004

geführt.

Ich bitte Sie, dies im zukünftigen Schriftverkehr anzugeben.

Ich bitte zu beachten, dass es aufgrund des Umfangs Ihres Informationsbe-
gehrens nicht auszuschließen ist, dass die in § 7 Abs. 5 IFG genannte Mo-
natsfrist („soll“) überschritten wird. Ich bitte insoweit um Ihr Verständnis.

I.

Sie beantragen die Übersendung „aller Kommunikation mit Personen der 
Wirecard AG bezüglich Short-Attacken aus den Jahren 2016-2019“.
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Für eine effiziente Bearbeitung möchte ich Sie um Präzisierung des Antrags 
dahingehend bitten, ob hier die direkte Kommunikation der Beschäftigten 
der BaFin mit Personen der Wirecard AG bezüglich Short-Attacken aus den 
Jahren 2016 – 2019 gemeint ist. 

II. 

Ich werde Ihren Antrag nach Präzisierung an alle hiervon Betroffenen weiter-
leiten, um ein so genanntes Drittbeteiligungsverfahren gemäß § 8 IFG durch-
zuführen. Hierzu besteht eine gesetzliche Pflicht. 

Sollten von Ihrem Antrag Dritte betroffen sein, bin ich gehalten, gemäß § 8 
IFG weitere Drittbeteiligungsverfahren durchzuführen und den Unternehmen 
oder Personen, in deren Rechte Ihr Antrag gegebenenfalls eingreift, Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben. Auch vor diesem Hintergrund bitte ich Sie 
um Präzisierung Ihres Antrags. 

§ 8 IFG sieht für das Drittbeteiligungsverfahren eine gesetzliche Frist von ei-
nem Monat vor. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass sich der Informationszugang auch vor die-
sem Hintergrund verzögern kann. 

Da Sie in Ihrem Antrag der Weitergabe Ihrer Daten an Dritte widersprochen 
haben, bitte ich Sie, mir diesbezüglich die Hintergründe zu erläutern. Nach 
der Gesetzesbegründung zum IFG habe ich betroffenen Dritten Ihren Namen 
mitzuteilen, um diesen Dritten eine Einschätzung und Stellungnahme bezüg-
lich ihres Interesses an einer Geheimhaltung ihrer persönlichen Informatio-
nen und ihrer Unternehmensinformationen zu ermöglichen (vgl. BT-Drs. 
15/4493 S. 14). 

III. 

Die Gebühren eines IFG-Verfahrens bestimmen sich nach § 10 IFG i.V.m. § 1 
Abs. 1 der Verordnung über die Gebühren und Auslagen nach dem Informa-
tionsfreiheitsgesetz (im Folgenden: IFGGebV) und der Anlage zum IFGGebV. 

Ich weise darauf hin, dass die Kostenfreiheit des § 10 Abs. 1 Satz 2 IFG nur für 
einfache Auskünfte gilt. 
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Aufgrund der noch ausstehenden Präzisierung Ihres Antrages kann derzeit 
noch keine abschließende Auskunft zum Umfang möglicherweise anfallender 
Gebühren getroffen werden. 

Wird um die Übersendung einer Vielzahl von Abschriften gebeten, ist nicht 
mehr von einer einfachen Auskunft auszugehen. Nach der Ziffer 2 der Anlage 
zum IFGGebV liegt der Gebührenrahmen für die übliche Herausgabe von Ab-
schriften bei mindestens 15 EUR und höchstens 125 EUR. Entsteht bei der 
Herausgabe von Abschriften im Einzelfall ein deutlich höherer Verwaltungs-
aufwand zur Zusammenstellung von Unterlagen, insbesondere, wenn zum 
Schutz öffentlicher und privater Belange Daten ausgesondert werden müs-
sen, dann beträgt die Gebühr mindestens 30 EUR und höchstens 500 EUR.  

Durch die aufgezeigte Möglichkeit der Präzisierung könnte sich möglicher-
weise der Verwaltungs- und damit auch der Kostenaufwand für Sie verrin-
gern. 

 

IV. 

Ich räume Ihnen hiermit die Gelegenheit zur umfassenden Stellungnahme bis 
zum 

17.08.2020 

ein. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Im Auftrag 

BaFin-Beschäftigte 


